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Amtliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 "für das Gebiet
nördlich des Kreiskrankenhauses (heute Landratsamt) in MarktoberdorF'

Der Stadtrat der Stadt Marktoberdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20. 10. 2025 die
Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 "für das Gebiet nördlich des Kreiskrankenhauses
(heute Landratsamt) in Marktoberdorf in der Fassung vom 20. 10. 2025 als Satzung be-
schlössen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aus dem beiliegenden Lageplan
(maßstabslos) ersichtlich und weist eine Größe von 26, 17 ha auf.

Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 "für das Gebiet nördlich des Kreiskrankenhau-
ses (heute Landratsamt) in Marktoberdorf wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
durch diese Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfahren beim Landrats-
amt Ostallgäu war nicht erforderlich, da eine Übereinstimmung mit dem rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplan besteht.

Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3 "für das Gebiet nördlich des Kreiskrankenhau-
ses (heute Landratsamt) in Marktoberdorf in der Fassung vom 20. 10. 2025 - bestehend aus
Planzeichnung, Satzung und Begründung - kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung im Rathaus der Stadt Marktoberdorf (Richard-Wengenmeier-Platz l, 87616 Markto-
berdorf), Zimmer 225, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan bei der Stadt Marktoberdorf einsehen und über dessen In-
halt Auskunft verlangen.

Zudem ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung im Internet unter
http://www. marktoberdorf. de/rathaus/bauleitplanung einsehbar.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz l und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche, wenn der Antrag
nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. l Satz l Nr. l bis 3
BauGB bezeichneten Verfahrens- oder Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des §
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Marktoberdorf, den 24. 10. 2025

Dr. Wolfgang Hell
Erster Bürgermeister
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Lageplan mit Geltungsbereich (ohne Maßstab)
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